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N I E D E R S C H R I F T 

 

Aufgenommen über die am Donnerstag, dem 2. Juli 2020, im KUSS Wolfsberg  

stattgefundene Sitzung des Gemeinderates der Stadtgemeinde Wolfsberg. 

 

BEGINN: 16.00 Uhr 

 
 

A N W E S E N D E: 

 
 
VORSITZENDER:  Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz 

 

VIZEBÜRGERMEISTER: DI (FH) Hannes Primus, Dr. Manuela Karner 

 

DIE STADTRÄTE: Johannes Loibnegger, Josef Steinkellner, Alexander Radl, 

Christian Stückler 

 

DIE GEMEINDERÄTE: Mag. Melanie Reiter, Mario Rettl (ab 16.40 Uhr – bei TOP 

5.2), Karl Manfred Pichler, Heinz Hochegger, Michael  

Sversina, Susanne Dohr (ab 16.10 Uhr – nach TOP 3),  

Claudia Samitsch B.A. MA, Nina Asprian, Mag. Jürgen 

Jöbstl, Mag. Nina Schratter, Melanie Kraxner, Kerstin Dohr, 

Harry Koller, Reinhard Stückler (ab 16.10 Uhr – nach  

TOP 3), Mag. Daniel Megymorecz, DI Rosemarie Scharf  

(ab 16.40 Uhr – bei TOP 5.2), Gertrud Schellander,  

Waltraud Beranek, Klaus Penz, Jürgen Nickel 

 

ERSATZMITGLIEDER: GR Armin Eberhard, GR Helfried Presser, GR Karl Heinz 

Smole, GR Wolfgang Zagler, GR Harald Paier, GR Rainer 

Timmerer, GR Wolfgang Marinelli, GR Özlem  

Aslan-Monsberger 
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Die Gemeinderatsmitglieder Wolfgang Knes, Dr. Peter Zernig, Bernhard Kainz,  

NRAbg. Ing. Johann Weber, Jürgen Maier, Dominik Schrammel, Harald Braatz und Elke 

Grübler haben sich für die Teilnahme an dieser Gemeinderatssitzung entschuldigt. 

 

VOM STADTGEMEINDEAMT: 

Mag. Dr. Barbara Köller 

Robert Schmid 

Mag. Dr. Jörg Fellner 

Mag. Andrea Mauritsch 

Susanne Poms 

 

VON DER WOLFSBERGER STADTWERKE GMBH: 

DI Christian Schimik 

Mag. Harald Wenzl 

 

DIE SCHRIFTFÜHRER: 

Evelyn Vallant, Bianca Fellner 

 
 
 
 

T A G E S O R D N U N G 

 

1.  Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit. 

Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz begrüßt die erschienenen Mitglieder des Stadt- 

und Gemeinderates, stellt die Beschlussfähigkeit und die ordnungsgemäße Einberufung 

der Sitzung gemäß den Bestimmungen des § 35 Abs. 1 der Kärntner Allgemeinen  

Gemeindeordnung fest und eröffnet die heutige Sitzung. 

 

 

TAGESORDNUNGSPUNKT 2: 

 

Für die Mitunterfertigung der Niederschrift über die heutige Gemeinderatssitzung werden 

gemäß § 45 Abs. 4 der K-AGO die Mitglieder  

 

GR Claudia Samitsch B.A., MA und GR Mag. Nina Schratter 

 

nominiert. 
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3. FRAGESTUNDE: 

Gemäß § 46 der K-AGO ist vor Eingehen in die Tagesordnung eine Fragestunde  

abzuhalten. 

 

Es liegt keine Anfrage vor. 

 

 

4. Wahlen in die Ausschüsse. 

 

 Zahl: 024-05-5429/2020 

 

Auf Grund des mir zugegangenen Wahlvorschlages erkläre ich 

 

Herrn GR Jürgen Nickel als sonstiges Mitglied in den Ausschüssen  

Nr. 5 (Ausschuss für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und Märkte),  

Nr. 6 (Ausschuss für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirtschaft) und 

Nr. 8 (Kontrollausschuss) 

 

für gewählt. 

 

 

5. Kitz Computer + Office GmbH; Verlängerung des Wartungsvertrages des  
Kopiergerätes „Sharp MX-M654N“ für die Kanzleistelle. 

 (Stadtrat vom 17.6.2020, Punkt 4) 

 

 Zahl: 010-00-6383/2020 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 17.6.2020 einstimmig: 

Der Verlängerung des bestehenden All-in-Servicevertrages, für maximal weitere 

fünf Jahre, wird zugestimmt. 
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5.1 Erbringung von Kommunikationsdienstleistungen; 3. Nachträge zu den 
 Kommunikationsdienstleistungsverträgen (Stadtgemeinde Wolfsberg –  
 Wolfsberger Stadtwerke GmbH – Welcome Werbung). 
 (Stadtrat vom 1.7.2020, Punkt 32) 
 

 Zahl: 015-00-7046/2020 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat mit den Stimmen der 

SPÖ (18), den Stimmen der ÖVP (5), den Stimmen der LWO (3) und den Stimmen der 

GRÜNEN (2) gegen die Stimmen der FPÖ (5), sohin 28 : 5, : 

1. Der 3. Nachtrag zum Vertrag der Stadtgemeinde Wolfsberg über die Erbrin-

gung von Kommunikationsdienstleistungen mit der Firma Welcome  

Werbung, Dr. Wilfried Truppe, wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

2. a) Der 3. Nachtrag zum Vertrag der Wolfsberger Stadtwerke GmbH über die 

     Erbringung von Kommunikationsdienstleistungen mit der Firma Welcome  

     Werbung, Dr. Wilfried Truppe, wird in der vorliegenden Fassung 

     genehmigt. 

b) Der Bürgermeister als Vertreter der Stadtgemeinde Wolfsberg wird 

     beauftragt und bevollmächtigt, einen Gesellschafterbeschluss in der 

     Wolfsberger Stadtwerke GmbH für die Genehmigung des Vertrages in der 

     vorliegenden Fassung herbeizuführen und die Zustimmung zu erteilen. 

 

 

5.2 Feststellung des 1. Nachtragsvoranschlages 2020 gemäß § 8 Kärntner 
 Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG. 
 (Ausschuss für Allgemeine Verwaltung, Personal und Finanzen vom 30.6.2020, 
 Punkt 4, Stadtrat vom 1.7.2020, Punkt 23) 
 

 Zahl: 900-02-6749/2020 

 

Der Gemeinderat beschließt entsprechend dem vorliegenden Abänderungsantrag  

einstimmig: 

AUFWAND (EHH) / AUSZAHLUNG (FHH) 

Sonstige Maßnahmen (Gewerbeförderung) / Freie Gewerbeförderung 

 

Haushaltsstelle Bezeichnung 

1/789040-755100 
Lfd. Transferzlg. an Untern. 

(Freie Gewerbeförderung) 
 

Veranschlagung Kürzung Veranschlagung NEU 

120.000 -120.000 0 
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VERMÖGENSZUGANG / AUSZAHLUNG (FHH) 

Gemeindestraßen 

Haushaltsstelle Bezeichnung 

1/612000-060000 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen 
 

Veranschlagung Erhöhung Veranschlagung NEU 

0 120.000 120.000 

 

AUFWAND (EHH) / AUSZAHLUNG (FHH) 

Ortsbildpflege 

Haushaltsstelle Bezeichnung 

1/363000-619000 Instandhaltung von Sonderanlagen 
 

Veranschlagung Kürzung Veranschlagung NEU 

37.500 -8.000 29.500 

 

 

AUFWAND (EHH) / AUSZAHLUNG (FHH) 

Ortsbildpflege 

Haushaltsstelle Bezeichnung 

1/363000-768000 
Sonstige Transfers an private Haushalte 

(Fassadensanierung) 
 

Veranschlagung Erhöhung Veranschlagung NEU 

0 8.000 8.000 

 

 

AUFWAND (EHH) / AUSZAHLUNG (FHH) 

Biotop St. Michael 

Haushaltsstelle Bezeichnung 

1/520010-610000 Instandhaltung v. Grund u. Boden 
 

Veranschlagung Kürzung Veranschlagung NEU 

2.500 -1.000 1.500 
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AUFWAND (EHH) / AUSZAHLUNG (FHH) 

Biotop St. Michael 

Haushaltsstelle Bezeichnung 

1/520010-757100 Subventionen an Vereine 
 

Veranschlagung Erhöhung Veranschlagung NEU 

0 1.000 1.000 

 

 

AUFWAND (EHH) / AUSZAHLUNG (FHH) 

Park- und Gartenanlagen 

Haushaltsstelle Bezeichnung 

1/815010-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 
 

Veranschlagung Kürzung Veranschlagung NEU 

15.000 -5.000 10.000 

 

 

VERMÖGENSZUGANG / AUSZAHLUNG (FHH) 

Kinderspielplätze 

Haushaltsstelle Bezeichnung 

1/815020-006000 
Sonstige Grundstückseinrichtungen 

(Spielplatz Völking-Thürn) 
 

Veranschlagung Erhöhung Veranschlagung NEU 

10.000 5.000 15.000 

 

Somit verändern sich die Schlusssummen des 1. Nachtragsvoranschlages 2020: 

  

Ergebnishaus-

halt 

 

Finanzierungs-

haushalt 

 

Erträge 

 

 

Einzahlungen 

 

69.037.900,-- 

 

70.148.400,-- 

 

Aufwendungen 

 

 

Auszahlungen 

 

73.407.400,-- 

 

71.437.400,-- 
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Nettoergebnis 

(Saldo 0) 

 

 

Nettofinanzierungs-

saldo 

 

-4.369.500,-- 

 

-1.289.000,-- 

 

 

Entnahmen von 

Haushaltsrückla-

gen 

 

Einzahlungen aus der 

Finanzierungstätigkeit 

 

 

1.071.200,-- 

 

75.500,-- 

 

Zuweisung an 

Haushaltsrückla-

gen 

 

Auszahlungen aus der 

Finanzierungstätigkeit 

 

 

145.300,-- 

 

547.700,-- 

 

 

Nettoergebnis 

nach Haushalts-

rücklagen 

 

Geldfluss aus der 

voranschlagswirksa-

men Gebarung 

 

 

-3.443.600,-- 

 

-1.761.200,-- 

 

Aufgrund der geplanten Abänderungen verbessern sich im Ergebnishaushalt das Nettoer-

gebnis (Saldo 0) sowie das Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen um 125.000,--. Der 

Finanzierungshaushalt verändert sich nicht. 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Allgemeine Verwaltung, Personal und Finanzen 

vom 30.6.2020 und dem Beschluss des Stadtrates vom 1.7.2020 einstimmig: 

Der 1. Nachtragsvoranschlag 2020 wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 
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5.3 Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG; Einbringungs- 
vertrag betreffend Parkplatz Allgäu. 

 (Ausschuss für Allgemeine Verwaltung, Personal und Finanzen vom 30.6.2020, 
 Punkt 6, Stadtrat vom 1.7.2020, Punkt 25) 
 

 Zahl: 859-02-6781/2020 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Allgemeine Verwaltung, Personal und Finanzen 

vom 30.6.2020, dem Beschlusses des Stadtrates vom 1.7.2020 und entsprechend dem –

einstimmig beschlossenen – Abänderungsantrag einstimmig: 

1. Der Einbringungsvertrag wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

2. Der Bürgermeister als Eigentümervertreter der Immobilienverwaltung Stadtge-

meinde Wolfsberg KG wird bevollmächtigt, in der Gesellschafterversammlung 

der Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG oben angeführten Ein-

bringungsvertrag zu beschließen. 

 

 

5.4 Beschließung einer Verordnung, mit der die Vergnügungssteuer ab 
4.7.2020 festgesetzt wird. 

 (Ausschuss für Allgemeine Verwaltung, Personal und Finanzen vom 30.6.2020, 
 Punkt 11, Stadtrat vom 1.7.2020, Punkt 28) 
 

 Zahl: 920-06-7082/2020 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Allgemeine Verwaltung, Personal und Finanzen 

vom 30.6.2020 und dem Beschluss des Stadtrates vom 1.7.2020 einstimmig: 

Die Verordnung wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

 

5.5 GPS Kärnten GmbH und AMS – Projekt „Job_300 Plus“; Abschluss eines 
Vertrages. 

 (Ausschuss für Allgemeine Verwaltung, Personal und Finanzen vom 30.6.2020, 
 Punkt 10, Stadtrat vom 1.7.2020, Punkt 27) 
 

 Zahl: 011-00-7134/2020 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Allgemeine Verwaltung, Personal und Finanzen 

vom 30.6.2020 und dem Beschluss des Stadtrates vom 1.7.2020 einstimmig: 

Die Vereinbarung wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 
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5.6 Schulische Tagesbetreuung an den Volksschulen der Stadtgemeinde 
Wolfsberg; Änderung der Tarifordnungen (COVID-19). 

 (Stadtrat vom 1.7.2020, Punkt 5) 
 

 Zahl: 210-00-6898/2020 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 1.7.2020 einstimmig: 

Die Verordnungen lit. a) bis e) werden in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

 

5.7 Vereinslokal Hoher Platz; Nachtrag zum Fördervertrag. 
 (Stadtrat vom 1.7.2020, Punkt 6) 
 

 Zahl: 322-00-7005/2020 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 1.7.2020 einstimmig: 

Der Nachtrag zur Fördervereinbarung wird – vorbehaltlich der Bedeckung in  

einem NVA 2020 und im Budget 2021 – in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

 

6. Wolfsberger Stadtwerke GmbH; 
 a) Genehmigung des Jahresabschlusses 2019. 
 b) Bestellung eines Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020. 
 (Stadtrat vom 17.6.2020, Punkt 27) 
 

 Zahl: 858-00-6340/2020 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat mit den Stimmen der 

SPÖ (20), den Stimmen der ÖVP (5), den Stimmen der FPÖ (5) und den Stimmen der 

GRÜNEN (2) gegen die Stimmen der LWO (3), sohin 32 : 3, : 

a) Der Bürgermeister als Eigentümervertreter der Stadtgemeinde Wolfsberg 

wird bevollmächtigt, in der Generalversammlung der Wolfsberger Stadt-

werke GmbH den nachstehenden Beschluss zu fassen: 

Der geprüfte und testierte Jahresabschluss der Wolfsberger Stadtwerke 

GmbH wird genehmigt und somit festgestellt. Der Bilanzgewinn in Höhe von 

€ 0,-- wird auf eine neue Rechnung vorgetragen. Den Geschäftsführern wird 

für das Geschäftsjahr 2019 die Entlastung erteilt.  
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Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 17.6.2020 einstimmig: 

b) Der Bürgermeister als Eigentümervertreter der Stadtgemeinde Wolfsberg 

wird bevollmächtigt, in der Generalversammlung der Wolfsberger Stadt-

werke GmbH den nachstehenden Beschluss zu fassen: 

Die CONFIDA Süd Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. wird als Prüfer 

(Abschlussprüfer) für das Geschäftsjahr 2020 bestellt. 

 

 

7. LavNet Telekom GmbH; 
 a) Genehmigung des Jahresabschlusses 2019. 
 b) Bestellung eines Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020. 
 (Stadtrat vom 17.6.2020, Punkt 28) 
 

 Zahl: 858-00-6341/2020 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 17.6.2020 einstimmig: 

Der Bürgermeister als Eigentümervertreter der Stadtgemeinde Wolfsberg wird 

bevollmächtigt, in der Generalversammlung der Wolfsberger Stadtwerke GmbH 

die nachstehenden Beschlüsse zu fassen: 

a) Der geprüfte und testierte Jahresabschluss der LavNet Telekom GmbH wird 

genehmigt und somit festgestellt. Der Bilanzgewinn in Höhe von  

€ 29.335,95 wird auf eine neue Rechnung vorgetragen. Den Geschäfts- 

führern wird für das Geschäftsjahr 2019 die Entlastung erteilt.  

b) Die Allgemeine Revisions- und Treuhandgesellschaft m.b.H. Wirtschafts- 

prüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft wird als Prüfer (Abschluss- 

prüfer) für das Geschäftsjahr 2020 bestellt. 

 

 

8. LavNet Telekom GmbH; Bestellung eines weiteren Geschäftsführers. 
 (Stadtrat vom 17.6.2020, Punkt 57) 
 

 Zahl: 858-00-6508/2020 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 17.6.2020 einstimmig: 

Der Bürgermeister als Eigentümervertreter der Stadtgemeinde Wolfsberg wird 

bevollmächtigt, in der Generalversammlung der Wolfsberger Stadtwerke GmbH 

die nachstehenden Beschlüsse zu fassen: 
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a) Ohne Verzug Bestellung von DI Christian Schimik zum weiteren Geschäfts-

führer der LavNet Telekom GmbH. 

b) Ausübung der Geschäftsführung gemeinsam mit Hr. Dietmar Leitner. 

 

 

9. Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG; Genehmigung des 
Jahresabschlusses 2019. 

 (Stadtrat vom 17.6.2020, Punkt 29) 
 

 Zahl: 859-02-6252/2020 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 17.6.2020 einstimmig: 

a) Der Jahresabschluss 2019 der Immobilienverwaltung Stadtgemeinde  

Wolfsberg KG wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

b) Der Bürgermeister als Vertreter der Stadtgemeinde Wolfsberg wird beauf-

tragt und bevollmächtigt, einen Gesellschafterbeschluss in der Immobilien-

verwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG zu lit. a) herbeizuführen und die 

Zustimmung zu erteilen. 

 

 

10. Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG; Genehmigung des  
 1. Nachtrages zum Wirtschaftsplan 2020. 
 (Stadtrat vom 17.6.2020, Punkt 30) 
 

 Zahl: 859-02-6275/2020 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 17.6.2020 einstimmig: 

a) Der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2020 der Immobilienverwaltung Stadt-

gemeinde Wolfsberg KG wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

b) Der Bürgermeister als Vertreter der Stadtgemeinde Wolfsberg wird beauf-

tragt und bevollmächtigt, einen Gesellschafterbeschluss in der Immobilien-

verwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG zu lit. a) herbeizuführen und die 

Zustimmung zu erteilen. 
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10.1 Projekt „Kino in Wolfsberg“ – Fördervereinbarung. 
 (Stadtrat vom 1.7.2020, Punkt 39) 
 

 Zahl: 789-00-7189/2020 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 1.7.2020 einstimmig: 

Die Fördervereinbarung wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

1. Vizebürgermeister DI (FH) Hannes Primus übernimmt den Vorsitz. 

 

 

10.2 Tourismusverband Wolfsberg; COVID-19-Krisensituation – Übernahme 
der Personalkosten. 

 (Stadtrat vom 1.7.2020, Punkt 9) 
 

 Zahl: 770-00-6696/2020 

 

Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz übernimmt den Vorsitz. 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 1.7.2020 einstimmig: 

Der Tourismusverband wird aufgefordert, den Fehlbetrag in der Höhe von  

€ 2.083,35 einzubezahlen. Die weiteren Personalkosten werden vollständig 

übernommen. Davon ausgenommen sind aus Dienstreisen und Mehrleistungen 

bzw. Überstunden resultierende Kosten. Diese sind jedenfalls vom Tourismus-

verband zu tragen. 

 

 

11. Beschlussfassung einer neuen Kinderbildungs- und –betreuungsordnung 
für die Städtischen Kindergärten der Stadtgemeinde Wolfsberg. 
(Ausschuss für Kunst & Kultur, Kindergärten, Schulen und Bildung vom 9.6.2020, 
Punkt 5, Stadtrat vom 17.6.2020, Punkt 6) 

 

 Zahl: 240-00-6127/2020 

 

Der Gemeinderat beschließt entsprechend dem Abänderungsantrag einstimmig: 

Die Kinderbildungs- und –betreuungsordnung der Stadtgemeinde Wolfsberg 

wird laut Beilage beschlossen, wobei § 6 Abs. 3 wie folgt lautet: 

„Die Stadtgemeinde Wolfsberg darf im Einvernehmen mit der Leiterin und nach 

schriftlicher Mahnung an die Erziehungsberechtigte ein Kind vom Besuch des 

Kindergartens ausschließen, wenn 
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  a) längeres oder wiederholtes Fernbleiben des Kindes ohne Grund oder ohne 

Meldung; 

 b) die Erziehungsberechtigte die Bestimmungen der Kinderbildungs- und –

betreuungsordnung verletzen, insbesondere die Elternbeiträge wiederholt 

nicht leistet; 

 c) aufgrund einer psychischen oder physischen Behinderung oder anderer 

schwerwiegender Gründe eine Gefährdung anderer Kinder oder des  

Personals oder eine schwerwiegende Störung der Bildungssarbeit zu be-

fürchten ist und das Vorliegen der Voraussetzungen für einen Ausschluss 

durch ein von der Stadtgemeinde Wolfsberg einzuholendes fachliches 

Gutachten bestätigt wird; 

 d) die Erziehungsberechtigte den Informationspflichten hinsichtlich der Ge-

sundheit der Kinder, insbesondere bei ansteckenden Krankheiten, wieder-

holt nicht nachkommt.“ 

 

 

12. VS Wolfsberg – Bildungswelt Maximilian Schell; Ansuchen um Schul- 
assistenz im Schuljahr 2020/2021. 
(Ausschuss für Kunst & Kultur, Kindergärten, Schulen und Bildung vom 9.6.2020, 
Punkt 7, Stadtrat vom 17.6.2020, Punkt 7) 

 

 Zahl: 211-01-6019/2020 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Kunst & Kultur, Kindergärten, Schulen und  

Bildung vom 9.6.2020 und dem Beschluss des Stadtrates vom 17.6.2020 einstimmig: 

Für den Schüler (Name) werden von der Stadtgemeinde Wolfsberg, vorbehalt-

lich der Bedeckung im 1. Nachtragsvoranschlag 2020, 50 % der tatsächlichen 

Personalkosten für eine Schul-Assistenzkraft an der VS Wolfsberg – Bildungs-

welt Maximilian Schell, für das Schuljahr 2020/2021 übernommen. 
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13. FPÖ-Fraktion (vertreten durch Fraktionsführer STR Johannes Loibnegger 
et al.); Behandlung des selbstständigen Antrages gemäß § 41 Abs. 3 der 
K-AGO vom  29.4.2020 betreffend die Reduzierung der Hitzeentwicklung 
in den Klassenräumen der VS Wolfsberg, 9400 Hans-Scheiber-Straße 2. 
(Ausschuss für Kunst & Kultur, Kindergärten, Schulen und Bildung vom 9.6.2020, 
Punkt 8, Stadtrat vom 17.6.2020, Punkt 8) 

 

 Zahl: 801-00-5937/2020 

 

1. Vizebürgermeister DI (FH) Hannes Primus übernimmt den Vorsitz. 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat mit den Stimmen der 

SPÖ (20), den Stimmen der ÖVP (5) und den Stimmen der LWO (3) gegen die Stimmen 

der FPÖ (5) und die Stimmen der GRÜNEN (2), sohin 28 : 7, : 

Der selbstständige Antrag gemäß § 41 Abs. 3 K-AGO der FPÖ-Fraktion  

(vertreten durch Fraktionsführer STR Johannes Loibnegger et al.) vom 

29.4.2020 betreffend die Reduzierung der Hitzeentwicklung in den Klassen- 

räumen bei der VS Wolfsberg – Bildungswelt Maximilian Schell wird abgelehnt. 

 

 

14. FPÖ-Fraktion (vertreten durch Fraktionsführer STR Johannes Loibnegger 
et al.); Behandlung des selbstständigen Antrages gemäß § 41 Abs. 3 der 
K-AGO vom  29.4.2020 betreffend die Abschaffung der Elternbeiträge für 
Kindergärten – Resolution an die Kärntner Landesregierung. 
(Ausschuss für Kunst & Kultur, Kindergärten, Schulen und Bildung vom 9.6.2020, 
Punkt 9, Stadtrat vom 17.6.2020, Punkt 9) 

 

 Zahl: 240-00-6020/2020 

 

Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz übernimmt den Vorsitz. 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat mit den Stimmen der 

SPÖ (20), den Stimmen der ÖVP (5), den Stimmen der LWO (3) und den Stimmen der 

GRÜNEN (2) gegen die Stimmen der FPÖ (5), sohin 30 : 5, : 

Der selbstständige Antrag gemäß § 41 Abs. 3 K-AGO der FPÖ-Fraktion  

(vertreten durch Fraktionsführer STR Johannes Loibnegger et al.) vom 

29.4.2020 betreffend der Elternbeiträge für Kindergärten – Resolution an die 

Kärntner Landesregierung wird abgelehnt. 
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15. Gst. 245 (Teil) KG Auen; Umwidmung von „Grünland – Land- und Forst-
wirtschaft“ in „Grünland – Hofstelle eines land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebes“ im Ausmaß von ca. 4.047 m².  
(Ausschuss für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und Märkte vom 
8.6.2020, Punkt 4, Stadtrat vom 17.6.2020, Punkt 14) 

 

 Zahl: 032-01-5351/2020 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und 

Märkte vom 8.6.2020 und dem Beschluss des Stadtrates vom 17.6.2020 einstimmig: 

Eine Teilfläche des Grundstückes 245 KG Auen im Ausmaß von ca. 4.047 m² 

wird von „Grünland – Land- und Forstwirtschaft“ in „Grünland – Hofstelle eines 

land- und forstwirtschaftlichen Betriebes“ umgewidmet. 

 

 

16. Gst. 660/2 (Teil) KG Auen; Umwidmung von „Grünland – Land- und Forst-
wirtschaft“ in „Bauland – Dorfgebiet“ im Ausmaß von ca. 403 m². 
(Ausschuss für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und Märkte vom 
8.6.2020, Punkt 5, Stadtrat vom 17.6.2020, Punkt 15) 

 

 Zahl: 032-01-5349/2020 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und 

Märkte vom 8.6.2020 und dem Beschluss des Stadtrates vom 17.6.2020 einstimmig: 

Eine Teilfläche des Grundstückes 660/2 KG Auen im Ausmaß von ca. 403 m² 

wird von „Grünland – Land- und Forstwirtschaft“ in „Bauland – Dorfgebiet“  

umgewidmet. 

 

 

17. Gst. 49/1 (Teil) KG Priel; Umwidmung von „Bauland – Wohngebiet –  
Aufschließungsgebiet“ in „Grünland – Garten“ im Ausmaß von  
ca. 3.773 m².  
(Ausschuss für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und Märkte vom 
8.6.2020, Punkt 6, Stadtrat vom 17.6.2020, Punkt 16) 

 

 Zahl: 032-01-5654/2020 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und 

Märkte vom 8.6.2020 und dem Beschluss des Stadtrates vom 17.6.2020 einstimmig: 
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Eine Teilfläche des Grundstückes 49/1 KG Priel im Ausmaß von ca. 3.773 m² 

wird mit Auflagen von „Bauland – Wohngebiet – Aufschließungsgebiet“ in 

„Grünland – Garten“ umgewidmet. 

 

 

18. a) Gst. 525/1 (Teil) und 525/8 (Teil) je KG Oberleidenberg; Umwidmung 
von „Grünland – Land- und Forstwirtschaft“ in „Bauland – Gewerbe-
gebiet“ im Gesamtausmaß von ca. 792 m². 

b) Gst. 522 (Teil), 525/1 (Teil), 525/8 (Teil) und .231 je KG Oberleiden-
berg; Umwidmung von „Bauland – gemischtes Baugebiet“ in „Bauland 
– Gewerbegebiet“ im Gesamtausmaß von ca. 1.627 m². 

c) Gst. 525/2, 525/3, 525/4, 525/5 (Teil), 525/6, 798/2 (Teil), .226, 
.227 und .230 je KG Oberleidenberg; Umwidmung von „Bauland – 
Dorfgebiet“ in „Bauland – Gewerbegebiet“ im Gesamtausmaß von  
ca. 2.294 m². 

d) Gst. 1615/1 (Teil) KG Oberleidenberg; Umwidmung von „Bauland – 
Dorfgebiet“ in „Ersichtlichmachung Landesstraße – Bestand“ im  
Ausmaß von ca. 15 m². 

(Ausschuss für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und Märkte vom 
8.6.2020, Punkt 8, Stadtrat vom 17.6.2020, Punkt 17) 

 

 Zahl: 032-01-5336/2020 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und 

Märkte vom 8.6.2020 und dem Beschluss des Stadtrates vom 17.6.2020 einstimmig: 

a) Eine Teilfläche des Grundstückes 525/1 sowie das Grundstück 525/8 je  

KG Oberleidenberg im Ausmaß von ca. 792 m² werden mit Auflagen von 

„Grünland – Land- und Forstwirtschaft“ in „Bauland – Gewerbegebiet“  

umgewidmet. 

b) Teilflächen der Grundstücke 522, 525/1 und 525/8, sowie das Grundstück 

.231 je KG Oberleidenberg im Ausmaß von ca. 1.627 m² werden mit  

Auflagen von „Bauland – gemischtes Baugebiet“ in „Bauland – Gewerbe-

gebiet“ umgewidmet. 

c) Teilflächen der Grundstücke 525/5 und 798/2 sowie die Grundstücke 

525/2, 525/3, 525/4, 525/6, .226, .227 und .230 je KG Oberleidenberg im 

Ausmaß von ca. 2.294 m² werden mit Auflagen von „Bauland – Dorfgebiet“ 

in „Bauland – Gewerbegebiet“ umgewidmet. 

d) Eine Teilfläche des Grundstückes 1615/1 KG Oberleidenberg im Ausmaß 

von 15 m² wird mit Auflagen von „Bauland – Dorfgebiet“ in „Ersichtlich-

machung Landesstraße – Bestand“ umgewidmet. 
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18.1 Gst. 503/2 (Teil) KG Vordergumitsch; Umwidmung von „Grünland – Land- 
und Forstwirtschaft in „Bauland – Dorfgebiet“ im Ausmaß von ca. 74 m². 

 (Ausschuss für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und Märkte vom 
 29.6.2020, Punkt 4, Stadtrat vom 1.7.2020, Punkt 33) 
 

 Zahl: 032-01-6803/2020 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und 

Märkte vom 29.6.2020 und dem Beschluss des Stadtrates vom 1.7.2020 einstimmig: 

Eine Teilfläche des Grundstückes 503/2 KG Vordergumitsch im Ausmaß von  

ca. 74 m2 wird mit Auflagen von „Grünland – Land- und Forstwirtschaft“ in  

„Bauland – Dorfgebiet“ umgewidmet. 

 

 

19. Gst. 49/1 (Teil), 49/2 (Teil) und 60/8 (Teil) je KG Priel; Aufhebung –  
Aufschließungsgebiet im Gesamtausmaß von ca. 3.223 m2. 
(Ausschuss für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und Märkte vom 
8.6.2020, Punkt 7, Stadtrat vom 17.6.2020, Punkt 18) 

 

 Zahl: 032-01-5656/2020 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und 

Märkte vom 8.6.2020 und dem Beschluss des Stadtrates vom 17.6.2020 einstimmig:  

Die Verordnung, mit welcher im Flächenwidmungsplan die Festlegung  

„Aufschließungsgebiet“ für die Grundstücke 49/1 (Teil), 49/2 (Teil) und 60/8 

(Teil) je KG Priel im Gesamtausmaß von ca. 3.223 m² aufgehoben wird, wird mit 

Auflagen in der vorliegenden Fassung genehmigt.  

 

 

20. Gst. 525/1 (Teil) KG Oberleidenberg; Bebauungsverpflichtung. 
(Ausschuss für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und Märkte vom 
8.6.2020, Punkt 9, Stadtrat vom 17.6.2020, Punkt 19) 

 

 Zahl: 032-01-5431/2020 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und 

Märkte vom 8.6.2020 und dem Beschluss des Stadtrates vom 17.6.2020 einstimmig:  

a) Die Bebauungsverpflichtung wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

b) Der Realisierung der hinterlegten Sicherheit (Bankgarantie, Sparbuch) bei 

nicht fristgerechter Bebauung des Teiles des Grundstückes 525/1  
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KG Oberleidenberg (sofern durch den Gemeinderat keine weitere Erstre-

ckung der Bebauungsfrist gewährt wird) wird zugestimmt. 

 

 

21. Gst. 884/27, 884/28, 884/29, 884/30, 884/31 und 884/32 je KG Thürn;  
 1. Nachtrag zur Bebauungsverpflichtung. 

(Ausschuss für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und Märkte vom 
8.6.2020, Punkt 10, Stadtrat vom 17.6.2020, Punkt 20) 

 

 Zahl: 032-01-5645/2020 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und 

Märkte vom 8.6.2020 und dem Beschluss des Stadtrates vom 17.6.2020 einstimmig:  

a) Der 1. Nachtrag zur Vereinbarung vom 18.5.2018/28.5.2018 wird in der 

vorliegenden Fassung genehmigt. 

b) Der Realisierung der hinterlegten Sicherheit (Bankgarantie, Sparbuch) bei 

nicht fristgerechter Bebauung der Grundstücke 884/27, 884/28, 884/29, 

884/30, 884/31 und 884/32 je KG Thürn wird zugestimmt.  

 

 

22. Gst. 133/1 (Teil) KG Gries; 1. Nachtrag zur Bebauungsverpflichtung.  
(Ausschuss für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und Märkte vom 
8.6.2020, Punkt 11, Stadtrat vom 17.6.2020, Punkt 21) 

 

 Zahl: 032-01-5612/2020 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und 

Märkte vom 8.6.2020 und dem Beschluss des Stadtrates vom 17.6.2020 einstimmig:  

a) Der 1. Nachtrag zur Vereinbarung vom 23.4.2015/29.4.2015 wird in der 

vorliegenden Fassung genehmigt. 

b) Der Realisierung der hinterlegten Sicherheit (Bankgarantie, Sparbuch) bei 

nicht fristgerechter Bebauung des Grundstückes 133/1 (Teil) KG Gries wird 

zugestimmt. 
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23. Gst. 347/1 (Teil) KG St. Stefan; 2. Nachtrag zur Bebauungsverpflichtung.  
(Ausschuss für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und Märkte vom 
8.6.2020, Punkt 12, Stadtrat vom 17.6.2020, Punkt 22) 

 

 Zahl: 032-01-5609/2020 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und 

Märkte vom 8.6.2020 und dem Beschluss des Stadtrates vom 17.6.2020 einstimmig:  

a) Der 2. Nachtrag zur Vereinbarung vom 27.9.2011/13.1.2012 samt  

1. Nachtrag vom 29.6.2017/13.7.2017 wird in der vorliegenden Fassung ge-

nehmigt.  

b) Der Realisierung der hinterlegten Sicherheit (Bankgarantie, Sparbuch) bei 

nicht fristgerechter Bebauung des Grundstückes 347/1 (Teil) KG St. Stefan 

wird zugestimmt.  

 

 

24. Gst. 609/4 und 609/5 je KG St. Michael; 2. Nachtrag zur Bebauungs- 
verpflichtung.  
(Ausschuss für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und Märkte vom 
8.6.2020, Punkt 13, Stadtrat vom 17.6.2020, Punkt 23) 

 

 Zahl: 032-01-5607/2020 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und 

Märkte vom 8.6.2020 und dem Beschluss des Stadtrates vom 17.6.2020 einstimmig:  

a) Der 2. Nachtrag zur Vereinbarung vom 21.7.2011/6.2.2012 samt  

1. Nachtrag vom 29.6.2017/13.7.2017 wird in der vorliegenden Fassung  

genehmigt. 

b) Der Realisierung der hinterlegten Sicherheit (Bankgarantie, Sparbuch) bei 

nicht fristgerechter Bebauung der Grundstücke 609/4 und 609/5 je  

KG St. Michael wird zugestimmt. 
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25. ÖVP-Fraktion (vertreten durch Fraktionsführerin GR Waltraud Beranek  
et al.); Behandlung des selbständigen Antrages gemäß § 41 Abs. 3 der  
K-AGO vom 20.12.2019 betreffend Kapuziner-Spielplatz. 
(Ausschuss für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und Märkte vom 
8.6.2020, Punkt 14, Stadtrat vom 17.6.2020, Punkt 25) 

 

 Zahl: 815-01-1572/2020 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat mit den Stimmen der 

SPÖ (20), den Stimmen der FPÖ (5), den Stimmen der LWO (3) und den Stimmen der 

GRÜNEN (2) gegen die Stimmen der ÖVP (5), sohin 30 : 5, : 

Der selbstständige Antrag gemäß § 41 Abs. 3 K-AGO der ÖVP-Fraktion  

(vertreten durch Fraktionsführerin GR Waltraud Beranek et al.) vom 20.12.2019 

betreffend Kapuziner-Spielplatz wird abgelehnt. 

 

 

26. Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG - Gst. 271/1  
KG St. Marein – Kaufvertrag. 

 (Ausschuss für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und Märkte vom 
 29.6.2020, Punkt 5, Stadtrat vom 1.7.2020, Punkt 34) 
 

 Zahl: 030-04-6812/2020 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und 

Märkte vom 29.6.2020 und dem Beschluss des Stadtrates vom 1.7.2020 einstimmig: 

1. Der Kaufvertrag samt Treuhandvereinbarung wird in der vorliegenden  

Fassung genehmigt. 

2. Der Bürgermeister als Vertreter der Stadtgemeinde Wolfsberg wird beauf-

tragt und bevollmächtigt, einen Gesellschafterbeschluss in der Immobilien-

verwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg KG für die Genehmigung des Kaufver-

trages samt Treuhandvereinbarung in der vorliegenden Fassung herbeizu-

führen und die Zustimmung zu erteilen. 
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27. Gst. 1123/1 KG Gräbern-Prebl – Kaufvertrag. 
 (Ausschuss für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und Märkte vom 
 29.6.2020, Punkt 6, Stadtrat vom 1.7.2020, Punkt 35) 
 

 Zahl: 612-01-5520/2020 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat mit den Stimmen der 

SPÖ (20), den Stimmen der ÖVP (5) und den Stimmen der GRÜNEN (2) gegen die Stim-

men der FPÖ (5) und die Stimmen der LWO (3), sohin 28 : 7, : 

Der Kaufvertrag samt Treuhandvereinbarung wird abgelehnt. 

 

 

28. Gst. 1075/18 KG St. Stefan – Dienstbarkeitsvertrag. 
 (Ausschuss für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und Märkte vom 
 29.6.2020, Punkt 8, Stadtrat vom 1.7.2020, Punkt 36) 
 

 Zahl: 030-00-7041/2020 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und 

Märkte vom 29.6.2020 und dem Beschluss des Stadtrates vom 1.7.2020 einstimmig: 

Der Dienstbarkeitsvertrag wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

 

29. Beschließung einer Verordnung betreffend die Übernahme einer Fläche 
von 31 m² in das Öffentliche Gut – KG Kleinedling. 
(Ausschuss für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirtschaft vom 
22.6.2020, Punkt 4, Stadtrat vom 1.7.2020, Punkt 11) 

 

 Zahl: 032-00-5710/2020 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirt-

schaft vom 22.6.2020 und dem Beschluss des Stadtrates vom 1.7.2020 einstimmig: 

Die Verordnung wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 
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30. Beschließung einer Verordnung betreffend die Übernahme einer Fläche 
von 74 m² in das Öffentliche Gut – KG St. Margarethen.  
(Ausschuss für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirtschaft vom 
22.6.2020, Punkt 5, Stadtrat vom 1.7.2020, Punkt 12) 

 

 Zahl: 032-00-5709/2020 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirt-

schaft vom 22.6.2020 und dem Beschluss des Stadtrates vom 1.7.2020 einstimmig: 

Die Verordnung wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

 

31. Beschließung einer Verordnung betreffend die Auflassung einer Fläche im 
Ausmaß von 25 m² aus dem Öffentlichen Gut – KG Priel. 
(Ausschuss für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirtschaft vom 
22.6.2020, Punkt 6, Stadtrat vom 1.7.2020, Punkt 13) 

 

 Zahl: 612-00-5749/2020 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirt-

schaft vom 22.6.2020 und dem Beschluss des Stadtrates vom 1.7.2020 einstimmig: 

Die Verordnung wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

 

32. Beschließung einer Verordnung, mit welcher die Verordnung des 
Gemeinderates der Stadtgemeinde Wolfsberg vom 20.12.2019, Zahl:  
640-00-13479/2019 idF  vom 28.5.2020, Zahl: 640-00-4977/2020 (Kurz-
parkzonen und Parkgebühren) geändert wird (Minoritenplatz). 
(Ausschuss für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirtschaft vom 
22.6.2020, Punkt 10, Stadtrat vom 1.7.2020, Punkt 14) 

 

 Zahl: 640-00-6215/2020 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirt-

schaft vom 22.6.2020 und dem Beschluss des Stadtrates vom 1.7.2020 einstimmig: 

Die Verordnung wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 
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33. Beschließung einer Verordnung betreffend eines Halte- und Parkverbotes 
– ausgenommen Behindertenfahrzeuge für drei Parkplätze in der Stadion-
badstraße im Zugangsbereich des Kinos an der Ost- bzw. Westseite. 
(Ausschuss für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirtschaft vom 
22.6.2020, Punkt 13, Stadtrat vom 1.7.2020, Punkt 16) 

 

 Zahl: 640-00-6479/2020 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirt-

schaft vom 22.6.2020 und dem Beschluss des Stadtrates vom 1.7.2020 einstimmig: 

Die Verordnung wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

 

34. Beschließung einer Verordnung betreffend Halte- und Parkverbot  
„Anfang“, „Mitte“ und „Ende“ mit der Zusatztafel „gilt von 19.00 Uhr bis 
6.00 Uhr“ – auf der Stadionbadstraße (Kino). 
(Ausschuss für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirtschaft vom 
22.6.2020, Punkt 12, Stadtrat vom 1.7.2020, Punkt 17) 

 

 Zahl: 640-00-6370/2020 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 1.7.2020 einstimmig: 

a) Der Beschluss des Ausschusses für Straßen- und Wasser, Land- und Forst-

wirtschaft vom 22.6.2020 wird abgelehnt. 

b) Die Verordnung wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

 

35. Gst. 356 (Teil) KG Priel; Kaufpreisvereinbarung. 
(Ausschuss für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirtschaft vom 
22.6.2020, Punkt 14, Stadtrat vom 1.7.2020, Punkt 18) 

 

 Zahl: 612-02-6681/2020 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirt-

schaft vom 22.6.2020 und dem Beschluss des Stadtrates vom 1.7.2020 einstimmig: 

Die Kaufvereinbarung wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 
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1. ANTRAG: Zahl: 612-00-7348/2020 

Susanne Dohr, Reinhard Stückler 

Die Grünen Wolfsberg 

 

Betreff: Fahrradwegprüfung in der Innenstadt aufwerten 

 

Dieser Antrag wird dem Ausschuss für Straßen- und Wasserbau, Land- und 

Forstwirtschaft zugewiesen. 

 

 

2. ANTRAG: Zahl: 363-00-7354/2020 

ÖVP-Fraktion 

 

Betreff: Pumptrackanlage Skater- Jugendzentrumareal 

 

Dieser Antrag wird dem Ausschuss für Jugend, Soziales und Sport zugewiesen. 

 

 

3. ANTRAG: Zahl: 529-01-7350/2020 

ÖVP-Fraktion 

 

Betreff: E-Bike-Ladestationen – Standort Bereich Stadionbad, Standort Euco-Center 

            Bereich R10 

 

Dieser Antrag wird dem Ausschuss für Wohn- und Geschäftsgebäude,  

Wohnungsvergaben und Umwelt zugewiesen. 

 

 

4. ANTRAG: Zahl: 612-00-7347/2020 

STR Alexander Radl 

 

Betreff: Erhebung der Schwerverkehrsfrequenz auf der Altendorfer-/Reinfelsdorferstraße 

            und der Straße Maria im Walde 

 

Dieser Antrag wird dem Ausschuss für Straßen- und Wasserbau, Land- und 

Forstwirtschaft zugewiesen. 
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5. ANTRAG: Zahl: 363-00-7352/2020 

STR Alexander Radl 

 

Betreff: WC-Anlage für den Skaterpark 

 

Dieser Antrag wird dem Ausschuss für Jugend, Soziales und Sport zugewiesen. 

 

 

1. DRINGLICHKEITSANTRAG: Zahl: 010-03-7340/2020 

SPÖ-Fraktion 

 

An den Gemeinderat 

der Stadtgemeinde Wolfsberg 

Rathausplatz 1 

9400 Wolfsberg 

 

Dringlichkeitsantrag gemäß § 42 der K-AGO – Resolution an das Land Kärnten – 

Erhöhung der Pflegeplätze/-betten in Wolfsberg 

 

In Wolfsberg besteht ein akuter Mangel an Pflegebetten. Der Bedarf an Pflegebetten ist 

im Steigen. Deshalb ist es notwendig, Projekte umzusetzen, um dem Mangel entgegen-

zutreten. 

 

Eine äußerst kostengünstige Möglichkeit wäre, im Bezirksaltenwohnheim Wolfsberg Woh-

nungen für Pflegebettenplätze zu nutzen. 

Das Land Kärnten wird aufgefordert, dieses Projekt umzusetzen und die dafür notwendi-

gen finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen. 

 

Die Dringlichkeit wird dem Dringlichkeitsantrag einstimmig zuerkannt. 

Der Dringlichkeitsantrag wird einstimmig beschlossen. 

 

 

2. DRINGLICHKEITSANTRAG: Zahl: 010-03-7338/2020 

SPÖ-Fraktion 

 

An den Gemeinderat 

der Stadtgemeinde Wolfsberg 

Rathausplatz 1 

9400 Wolfsberg 
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Dringlichkeitsantrag gemäß § 42 der K-AGO – Resolution an das Land Kärnten – 

Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen 

 

Die Vereinbarung von Beruf und Familie gehört zu den zentralen Bereichen – auch auf 

kommunaler Ebene. 

Der Bedarf der Eltern an Kinderbetreuungsplätzen von Kindern unter 3 Jahren kann nicht 

mehr gedeckt werden. Vielen Eltern werden mit Antragsablehnungen konfrontiert. Eine 

Vereinbarkeit mit dem Job ist somit nicht möglich. 

Notwendig ist somit der Ausbau von Kleinkindbetreuungseinrichtungen. 

 

Das Land Kärnten wird aufgefordert, dahingehend eine Offensive zu starten, verbesserte 

Rahmenbedingungen zu schaffen und die dafür notwendigen finanziellen Mittel zur Verfü-

gung zu stellen. 

 

Die Dringlichkeit wird dem Dringlichkeitsantrag einstimmig zuerkannt. 

Der Dringlichkeitsantrag wird einstimmig beschlossen. 

 

 

Ende: 18.48 Uhr 

 

 

Die Gemeinderäte: Der Bürgermeister: 

GR Claudia Samitsch B.A., MA eh. 

GR Mag. Nina Schratter eh. 

 _____________________ 

 Hans-Peter Schlagholz 

 

 Der 1. Vizebürgermeister: 

  

 ______________________ 

 DI (FH) Hannes Primus 


